
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. H. Van Aken, Münster 
Stv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. D. Tschöpe, Bad Oeynhausen 

 Geschäftsstelle: Gartenstraße 210-214, 48147 Münster   
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Stand: 25.09.2018/gro 

 

Fortbildunsveranstaltung    
 
 

Notarztfortbildung Westfalen-Lippe 
anerkannt gemäß § 5 Abs. 4 RettG NRW 

  Gemeinsame Fortbildung mit Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) 
 

 
 
 
Veranstalter: Akademie für medizinische Fortbildung der ÄKWL und der KVWL 

in Zusammenarbeit mit dem Institut der Feuerwehr NRW  
 
Termine:  Mittwoch, 22. Mai 2019     
   Mittwoch, 5. Juni 2019     

Mittwoch, 11. September 2019    
 
Uhrzeiten:  jeweils von 09:45 – 15:30 Uhr 

 
Veranstaltungsort: Institut der Feuerwehr NRW, Wolbecker Straße 237  
 
Zielgruppe:  (Leitende) Notärzte/innen  
 
Vorraussetzung:  Fachkundenachweis Rettungsdienst bzw. Zusatzbezeichnung Notfallmedizin  
 

 

unterstützt durch die Arbeitsgemeinschaft Notärzte in NRW 
 

In Westfalen-Lippe geht die Akademie für medizinische Fortbildung der ÄKWL und der KVWL 
zusammen mit dem Institut der Feuerwehr seit 2015 mit dem Fortbildungskurs „Qualifikation zum 
Leitenden Notarzt (LNA)“ den Weg, ärztliche und nichtärztliche Führungskräfte gemeinsam 
auszubilden. Die Teilnehmer/innen profitieren von der Expertise der zentralen Aus- und 
Fortbildungseinrichtung für Führungskräfte der Gefahrenabwehr des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Mit dem neuen Fortbildungsangebot wollen wir in 2019 diesen erfolgreichen Weg weitergehen und 
ausbauen.  
Das gemeinsam entwickelte Fortbildungskonzept richtet sich an Notärzte/innen – die Qualifikation 
Leitende Notärztin/Leitender Notarzt ist hierbei nicht zwingend Voraussetzung. 
Im Mittelpunkt der praxisorientierten Fortbildungen stehen, neben aktuellen Themen aus 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Trainingseinheiten und Planspiele, in denen zusammen geübt 
und gearbeitet wird. 
 

Bitte wenden! 



 
 
 
 
 
 
 

 

Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. H. Van Aken, Münster 
Stv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. D. Tschöpe, Bad Oeynhausen 

Geschäftsstelle: Gartenstraße 210-214, 48147 Münster  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Stand: 06.11.2018/gro 
 

 

Fortbildunsveranstaltung    
 
 

Notarztfortbildung Westfalen-Lippe 
anerkannt gemäß § 5 Abs. 4 RettG NRW 

  Gemeinsame Fortbildung mit Organisatorischen Leitern Rettungsdienst (OrgL) 
 

Inhalte 
 

� Vortrag 1 – Zusammenwirken von Rettungsdienst und Polizei in Bedrohungslagen 
(Referent des Instituts der Feuerwehr NRW) 

 

� Planübung A – Wohnungsbrand mit MANV – Erstversorgung und Transportorganisation 
(Referenten des Arbeitskreises/Fachausschuss Rettungsdienst von AGBF und VdF NRW, 

ÄLRD und Leitende Notärzte der Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens) 

 

� Planübung B – Verkehrsunfall 20 Verletzte – Erstversorgung und Transportorganisation 
(Referenten des Arbeitskreises/Fachausschuss Rettungsdienst von AGBF und VdF NRW, 

ÄLRD und Leitende Notärzte der Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens) 

 

� Vortrag 2 – Amokfahrt am „Kiepenkerl“ aus Sicht von Rettungsdienst und Polizei 
(Referent des Instituts der Feuerwehr NRW/Gastdozent des IdF NRW) 

 

Teilnehmergebühren: 
€ 199,00  Mitglieder der Akademie / Mitglieder der AGNNW / Teilnehmer/innen, die direkt über einen  
^  Träger des Rettungsdienstes angemeldet werden  
€ 239,00  Nichtmitglieder o. g. Institutionen  
€ 175,00  Arbeitslos/Elternzeit  
 

Begrenzte Teilnehmerzahl! 
 
Auskunft und schriftliche Anmeldung unter: 
Akademie für medizinische Fortbildung der ÄKWL und der KVWL, Postfach 40 67, 48022 
Münster, Tel.: 0251 929 - 2206, Fax: 0251 929 - 272206, E-Mail: astrid.gronau@aekwl.de 
Nutzen Sie den Online-Fortbildungskatalog der Akademie, um sich für die Fortbildung 
anzumelden:  
www.aekwl.de/katalog bzw. die kostenlose Fortbildungs-App: www.aekwl.de/app  
 
Die Veranstaltung ist im Rahmen der Zertifizierung der medizinischen Fortbildung der ÄKWL mit insgesamt 8 
Punkten (Kategorie: C) anrechenbar.  
Anrechenbar mit 8 Punkten auf die gem. § 5 Abs. 4 RettG NRW geforderte Fortbildung 


